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RS OGH 1976/9/21 4Ob347/76
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 21.09.1976

Norm

ZugG §1

Rechtssatz

Gratiszuwendungen in Erwartung einer künftigen Hauptleistung sind mangels rechtlicher Bindung dieser Zuwendung

an den - erhofften - künftigen Geschäftsabschluß keine Zugaben sondern bloße Werbegeschenke.
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